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Ar. 274.
Bekanntmachung des Staatsministeriums zur Ausführung des Gesetzes

9. April 1897
4. April 1907'

Oldenburg , den 15. Oktober 1920.

vom betreffend die Förderung der Pferdezucht.

Die Bekanntmachung des Staatsministeriums vom

^8 ^Zrmi 197^  die Ausführung des Gesetzes, betreffend
die Förderung'der Pferdezucht, wird auf Grund des Art. 43
des Gesetzes und des Art. 9 Z 6 des Gesetzes vom 5. Dez.
1868, betreffend die Organisation des Staatsministeriums
und einiger demselben untergeordneten Behörden, im § 2
Ziffer 7 Satz 1 wie folgt, geändert:
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Die Gebühr für den Zulassungsschein - (Art . 12) wird

für beide Zuchtgebiete auf 300 ^ festgesetzt.-

Oldenburg , den 15 ^ Oktober 1920.

Ministerium des Innern.
In Vertretung:

Driver.

Wegmann.

Nr . 275.

Bekanntmachung deS Staatsministerjums , betreffend die gemeinsame

Verwaltung kirchlicher Fondskapitalien.

Oldenburg , den 15 . Oktober 1920.

Unter dem Namen »Gemeinsame Verwaltung kirchlicher

Fondskapitalien " wird eine öffentliche Anstalt mit dem Sitz

in der Stadt Oldenburg errichtet.
Ihr Zweck ist , die Verwaltung kirchlicher Fondskapitalien

zu erleichtern und Kapitalansammlungen für kirchliche Zwecke

zu befördern.
Der Gemeinsamen Verwaltung kirchlicher Fondskapitalien

wird Rechtsfähigkeit verliehen . Sie wird vom Evangelisch-

lutherischen Oberkirchenrat in Oldenburg verwaltet , und
vertreten.

Oldenburg , den 15 . Oktober 1920.

Staatsministerium. ^
Tantzen . " ^

Mehrens.
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